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Vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags soll der damalige Bundesverkehrsminister Andre-
as Scheuer (CSU) falsch ausgesagt haben. Foto: Michael Kappeler/dpa

Zu beitragsfreier Mitversicherung/Familien

Kein Privileg
Von RALF OSTERMANN

Als Keimzelle des Staates und als Grundlage seines
Fortbestands wird sie in Sonntagsreden beschworen: die
Familie mit Kindern. In der praktischen Politik finden die-
se schönen Worte nur bedingt Niederschlag. Manchmal ist
sogar das Gegenteil der Fall. Das zeigen aktuell Koaliti-
onspläne, die die beitragsfreie Mitversicherung nicht be-
rufstätiger Ehegatten in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) stark einschränken wollen. Ehepartner
sollen nur noch so lange beitragsfrei bleiben, wie sie Kin-
der unter sieben Jahren betreuen. Unterstützung von Fa-
milien, die gerade in Zeiten steigender finanzieller Belas-
tungen so notwendig ist, sieht anders aus.

Werden die Pläne umgesetzt, trifft das Mehrkindfamili-
en besonders hart. Wo mehrere Kinder versorgt, betreut
und großgezogen werden, besteht oft nicht die Möglich-
keit, dass beide Eltern erwerbstätig sein können. Häufig ist
es eine bewusste Entscheidung, dass ein Elternteil zuguns-
ten der Familie beruflich zurücksteckt. Die Erziehungs-
und Sorgearbeit wird nicht vergütet, kommt aber der Ge-
sellschaft zugute. Denn die Kinder von heute sind die
Fachkräfte, Beitragszahler und Konsumenten von morgen.
Und wenn auch die gesetzliche Rentenversicherung einer
Reform bedarf – ohne Nachkommen wird die Finanzierung
über den Generationenvertrag nicht mehr funktionieren.

Familien leisten einen mit Geld nicht zu bezahlenden
Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unseres Gemeinwesens.
Sie verdienen deshalb jede Unterstützung. Und dazu ge-
hört auch die beitragsfreie Mitversicherung nicht berufs-
tätiger Ehepartner. Sie ist kein Privileg, sondern Ausdruck
eines Solidarprinzips, das anerkennt: Familien tragen Las-
ten, von denen am Ende alle profitieren.

Zur Pflicht zu Reserveübungen

Zu spät geregelt
Von THORSTEN BOTHE

Reserveübungen werden zur Pflicht! Die Aussage von
Verteidigungsminister Boris Pistorius scheint auf den ers-
ten Blick ein Riesen-Aufreger zu sein. Sie ist es aber nicht.

Wer sich jetzt für die Ableistung eines Wehrdienstes ent-
scheidet, tut dies bewusst – einen Zwang gibt es ja (noch)
nicht. Sechs bis elf Monate dauert diese soldatische Grund-
ausbildung. Das ist zum einen nicht übermäßig lang, son-
derlich vertiefen lassen sich die frisch erworbenen Kennt-
nisse in solch einer Zeitspanne nicht. Zum anderen gilt für
nahezu alles einmal Gelernte: Wer es nicht hin und wieder
anwendet, vergisst es irgendwann. Dass ab und an geübt
werden muss, ist also logisch.

Zu Übungen eingezogen werden konnten Reservisten
auch schon zu Zeiten, als die Wehrpflicht nicht ausgesetzt
war. Wer aber damals beim „Bund“ war weiß, dass längst
nicht jede Einberufung tatsächlich ins Manöver führte. Es
gab immer schon triftige Gründe, sich freistellen zu lassen:
Prüfungen an der Uni, Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz
oder im elterlichen Betrieb, familiäre Anliegen… Solche
Härtefall-Ausnahmen „wegen persönlicher, insbesondere
häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe“ sieht
auch Pistorius’ Gesetzentwurf vor – gut so. Gleiches gilt
umgekehrt für den Fall, dass ein Arbeitgeber einen Reser-
visten aus betrieblichen Gründen nicht ziehen lassen will.

Unglücklich ist, dass die Übungs-Frage erst jetzt, Mona-
te nach dem Start des neuen Wehrdienstes, geregelt wird.
Ähnlich wie bei der Aufregung um längere Auslandsauf-
enthalte junger Männer hat sich das Verteidigungsministe-
rium hier einen handwerklichen Schnitzer geleistet. Von
Anfang an hätte in solchen Punkten Klarheit herrschen
müssen, denn jede nachträglich aufkommende Detail-Dis-
kussion schadet der Akzeptanz des Dienstes an der Waffe.

Kommentare Anklage gegen Ex-Verkehrsminister

„Scheuer wird für Beweis
seiner Unschuld kämpfen“

zahler vorgeworfen.
Scheuer, der im April 2024 sein

Bundestagsmandat niedergelegt
hat, sowie Schulz sollen laut An-
klage bei ihrer Befragung im Un-
tersuchungsausschuss bewusst
Falschaussagen gemacht haben.
Auf Fragen Abgeordneter, ob sei-
tens der Betreiber bei einem Tref-
fen am 29. November 2018 angebo-
ten worden sei, die Verträge erst
nach der EuGH-Entscheidung zu
unterzeichnen, sollen beide „entge-
gen ihrer tatsächlichen Erinnerung
angegeben haben, sich an ein sol-
ches Verschiebungsangebot nicht
erinnern zu können“, so die Staats-
anwaltschaft. Manager der eigent-
lich vorgesehenen Betreiberfirmen
hatten im Untersuchungsaus-
schuss von diesem Angebot an
Scheuer berichtet – sie hätten ihm
dieses Ende November 2018 ge-
macht. Scheuer habe das Angebot
abgelehnt.

Der deutsche Staat musste infol-
ge des Maut-Debakels 243 Millio-
nen Euro Schadenersatz an die
einst vorgesehenen Betreiber zah-
len, dies hatte eine Verständigung
nach einem ersten Schiedsverfah-
ren mit den eigentlich vorgesehe-
nen Betreibern ergeben.

M. van der Kraats/A. Hoenig

Auch Schulz bestreitet den Vor-
wurf nach übereinstimmenden An-
gaben von Verteidigung und
Staatsanwaltschaft. Bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Ver-
fahrens gilt für beide Beschuldig-
ten die Unschuldsvermutung.
Wann der Prozess vor der Wirt-
schaftsstrafkammer beginnt, steht
noch nicht fest.

Die Pkw-Maut – ein Prestigepro-
jekt der CSU in der Bundesregie-
rung – war 2019 vom Europäischen
Gerichtshof (EuGH) als rechtswid-
rig gestoppt worden. Zentraler
Knackpunkt war, dass nur Fahrer
aus dem Inland für die Maut voll
bei der Kfz-Steuer entlastet wer-
den sollten. Scheuer war damals
Verkehrsminister.

Ein Untersuchungsausschuss
hatte sich danach mit möglichen
Fehlern Scheuers befasst. Er hatte
im Dezember 2019 seine Arbeit
aufgenommen und diese im Som-
mer 2021 abgeschlossen. In der
Kritik stand vor allem, dass Scheu-
er Betreiberverträge zur Pkw-
Maut schon Ende 2018 abschloss,
noch bevor endgültige Rechtssi-
cherheit beim EuGH bestand. Die
damalige Opposition hatte Scheuer
schwere Fehler im Haushalts- und
Vergaberecht zulasten der Steuer-

Berlin (dpa). Der frühere Bun-
desverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) soll sich wegen des
Vorwurfs einer Falschaussage im
Zusammenhang mit der geschei-
terten Pkw-Maut vor Gericht ver-
antworten. Das Landgericht Berlin
hat eine entsprechende Anklage
zugelassen, wie eine Gerichtsspre-
cherin am Freitag mitteilte.

Die Berliner Staatsanwaltschaft
wirft dem 51-Jährigen vor, vor dem
Maut-Untersuchungsausschuss
des Bundestags gelogen zu haben.
Mitangeklagt ist der ehemalige
Staatssekretär Gerhard Schulz.

Scheuers Anwalt Daniel Krause
erklärte: „Nach nunmehr über vier
Jahren Dauer der Ermittlungen, in
denen sich Andreas Scheuer stets
vollständig kooperativ gegenüber
den Ermittlungsbehörden gezeigt
hat, wird die Hauptverhandlung
endlich die Möglichkeit bieten, den
Sachverhalt unter Beteiligung der
Verteidigung umfassend zu klä-
ren.“ Das sei der Verteidigung bis-
lang verwehrt geblieben. Scheuer
bestreite den Vorwurf, den ihm die
Staatsanwaltschaft mache. „Herr
Scheuer ist zuversichtlich, dass sei-
ne Unschuld bestätigt wird. Dafür
wird er kämpfen.“

Hinweise auf Verstöße gegen EU-Grundwerte

Europapartei der AfD im Visier
mit, das Schreiben werde derzeit
sorgfältig geprüft. Laut der für die
Überwachung zuständigen Behör-
de lassen die übermittelten Hin-
weise Zweifel an der Einhaltung
der EU-Werte durch die betroffene
Organisation aufkommen. Zu De-
tails wollte sie sich nicht äußern.

Europäische Parteien sind Zu-
sammenschlüsse, die unter ande-
rem aus nationalen politischen
Parteien bestehen.

Organisation Europa der souverä-
nen Nationen (ESN) könnte ihre
Registrierung als europäische Par-
tei und damit EU-Fördermittel
verlieren, falls eine förmliche
Überprüfung eingeleitet und dabei
offenkundige und schwerwiegende
Verstöße festgestellt werden soll-
ten. Parlament, Rat oder Kommis-
sion können darüber entscheiden,
ob sie eine Untersuchung anfragen.
Der Kommissionssprecher teilte

Brüssel (dpa). Die Überwa-
chungsbehörde für europäische
Parteien hat Hinweise auf mögli-
che Verstöße gegen EU-Grundwer-
te durch die Europapartei der AfD.
Ein Schreiben der Behörde mit den
vorliegenden Fakten ging bei der
EU-Kommission ein, bestätigte de-
ren Sprecher. Auch das Europapar-
lament und der Rat der Mitglieds-
staaten bekamen das Dokument.

Die von der AfD mitgegründete

Für Bundeswehr

Litauen stellt
Schießanlage fertig

Vilnius (dpa). Litauen hat den
Bau einer Schießanlage für Pan-
zerabwehrwaffen auf dem Mili-
tärübungsplatz Rudninkai ab-
geschlossen, die auch von der
dort stationierten Bundeswehr-
Brigade genutzt werden wird.
Die Anlage sei auf die Bedürf-
nisse der litauischen Armee und
der deutschen Brigade zuge-
schnitten und bestehe aus zwei
Schießständen, einem Beobach-
tungsturm und einem Schutz-
wall, teilte das Verteidigungsmi-
nisterium des baltischen EU-
und Nato-Lands in Vilnius mit.
Zur weiteren Infrastruktur ge-
hören Zufahrtsstraßen, Muniti-
onsausgabebereiche und Unter-
stände für Soldaten sowie ein
Parkplatz.

Sabotage

Anklage nach
Schaum-Attacken

Ulm (dpa). Nach einer Serie
von Bauschaum-Attacken auf
hunderte Autos in vier Bundes-
ländern sind drei Männer und
eine Frau angeklagt worden.
Das teilte die Staatsanwalt-
schaft in Ulm mit. Die Behörde
wirft ihnen gemeinschaftliche
Sachbeschädigung vor. Das
Amtsgericht Ulm muss jetzt
über die Zulassung der Anklage
entscheiden. Die Verdächtigen
sind zwischen 18 und 21 Jahre
alt. Die Anklagebehörde geht
davon aus, dass die Vier von ei-
nem Auftraggeber gezielt ange-
stiftet wurden, um durch diese
Aktionen das Wahlverhalten der
deutschen Bevölkerung vor der
Bundestagswahl im Frühjahr
2025 zu beeinflussen.

Konflikt

Iran widerspricht
Trumps Darstellung

Teheran/Washington (dpa).
Der Iran hat US-Präsident Do-
nald Trump vorgeworfen, zen-
trale Vereinbarungen des ge-
planten Rahmenabkommens zu
verzerren oder zu ignorieren.
Die den Revolutionsgarden nahe
stehende Nachrichtenagentur
Fars schrieb unter Berufung auf
informierte Kreise, Trump ver-
suche, einen vorgetäuschten Er-
folg zu inszenieren. Der US-
Präsident habe ignoriert, dass
unmittelbar nach Unterzeich-
nung zwölf Milliarden Dollar
aus eingefrorenen iranischen
Auslandskonten freigegeben
werden müssten. Ohne diese
Freigabe werde der Iran in keine
weiteren Verhandlungsphasen
eintreten.

In Galati in Ostrumänien schlug
die Drohne in einem Wohnblock
ein. Foto: ISU Galati/AP/dpa

Ukraine-Krieg

Russische Drohne trifft
Wohnhaus in Rumänien

Generalsekretär Mark Rutte.
Rumänien habe die Nato um ei-

nen beschleunigten Transfer von –
bereits zugesagter – Drohnenab-
wehrtechnik gebeten, erklärte das
Außenministerium in Bukarest.
Die Verteidigungsallianz sagte Hil-
fe zu. „Wir verurteilen Russlands
Rücksichtslosigkeit, und die Nato
wird ihre Verteidigung gegen alle
Bedrohungen weiter stärken – auch
gegen Drohnen“, teilte eine Nato-
Sprecherin mit. Auch die EU sowie
mehrere EU-Länder bekundeten
ihre Solidarität mit Rumänien.

Bukarest/Galati (dpa). Nach
dem Einschlag einer russischen
Drohne in ein Wohnhaus im rumä-
nischen Galati nahe der Grenze zur
Ukraine will das EU- und Nato-
Land seine Verteidigung in diesem
Gebiet verstärken. Gleichzeitig rief
Bukarest seine Partner dazu auf,
den Druck auf Russland zu erhö-
hen, den Krieg zu beenden. Staats-
präsident Nicusor Dan machte
Moskau für den Vorfall verant-
wortlich. Er beraumte eine Krisen-
sitzung des obersten Verteidi-
gungsrats an und sprach mit Nato-
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